
Amtsblatt
der Stadt Monheim 
und der Verwaltungs- 
gemeinschaft Monheim
Herausgeber: Stadt Monheim 
und Verwaltungsgemeinschft 
Monheim 
Telefon 0 90 91/90 91- 0 
Telefax 0 90 91/90 91- 44 
E-Mail: info@monheim-bayern.de 
Internet: 
http://www.monheim-bayern.de 
Satz: 
Medienzentrum Augsburg GmbH 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 20 Samstag, 18. Mai 2019

Nr. 1 Sitzung des Stadtrates
Am Dienstag, 21. Mai 2019, 19.00 

Uhr findet im großen Sitzungssaal 
die Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung:
1. Errichtung einer neuen Kin-

derkrippe in der Kernstadt Mon-
heim 
–  Vorstellung des überarbeiteten 

Vorentwurfs mit Freigabe zur 
Erstellung des Bauentwurfes

–  Beschlussfassung mit Feststel-
lung des künftigen Bedarfs an 
Plätzen für Kinderkrippe und 
Kindergarten

–  Entscheidung über Eingabe-
planung als reine Kinderkrippe 
oder als gemischte Nutzung mit 
2 Kindergartengruppen

2. Antrag der Waldseebiber zur 
Schulturnhallensanierung; Ein-
bau eines Bodenbelages mit der 
Möglichkeit zur Nutzung für „In-
linehockey“
anschließend nichtöffentliche 

Sitzung

Nr. 2 Urlaubsvertretung
Der Erste Bürgermeister Günther 

Pfefferer befindet sich bis einschließ-
lich 24.5.2019 im Urlaub. Ab Mon-
tag, 27.5.2019 ist er zu den üblichen 
Amtszeiten wieder erreichbar.

Während der Urlaubszeit wird 
er von der 2. Bürgermeisterin, Frau 
Anita Ferber, vertreten.

Die Dienstzeiten der 2. Bürger-
meisterin sind:
Mo. und Di.  15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 15.30 Uhr
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr

In dringenden Fällen können Ter-
mine, die außerhalb dieser Zeit lie-
gen, unter folgender Tel.-Nr. verein-
bart werden:

Mobil: 01 70 - 8 39 58 83
Stadt/Vorz.: 0 90 91 - 90 91 12

Nr. 3  Wahlbekanntmachung 
zur Europawahl am 
Sonntag, 26. Mai 2019 

1.  Am 26. Mai 2019 findet in der 
Bundesrepublik Deutschland die 
Wahl zum Europäischen Parla-
ment statt.  
Die Wahl dauert von 8.00 – 18.00 
Uhr.

2.  Die Stadt Monheim ist in fol-
gende 8 Wahlbezirke eingeteilt:
siehe Tabelle 1
In den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 14.4.2019 bis 5.5.2019 
übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem die Wahlberech-
tigten zu wählen haben.

3. Der Briefwahlvorstand/Die Brief-
wahlvorstände tritt / treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses 
um 16.30 Uhr in
Briefwahl Monheim 1, Rat-
haus Monheim (kl. Fraktionsz.), 
Marktplatz 23, 86653 Monheim
Briefwahl Monheim 2, Rathaus 
Monheim (Sozialraum), Markt-
platz 23, 86653 Monheim
Briefwahl Monheim 3, Rathaus 
Monheim (Sitzungssaal), Markt-
platz 23, 86653 Monheim
zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann 
nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.
Die Wähler und Wählerinnen ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürger/Unions-
bürgerinnen einen gültigen Iden-
titätsausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung ist auf 
Verlangen bei der Wahl abzuge-
ben.
Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jeder Wähler und 
jede Wählerin erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt.
Jeder Wähler und jede Wählerin 
hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils 
unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen poli-
tischen Vereinigung und ihr Kenn-

Stimmbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und 
genaue Anschrift

barrierefrei 
ja/nein

1 Monheim 1 / Schule Grund- und Mittelschule, 
Schulstraße 6, 86653 Mon-
heim

ja

2 Monheim 2 / Kreuzwirt Kreuzwirt, Markplatz 29, 
86653 Monheim

ja

3 Monheim 3 / Haus des 
Gastes

Haus des Gastes, Kirchstra-
ße 1, 86653 Monheim

nein

4 Monheim 4 / Rehau Feuerw.-Ger.-Haus, Han-
kengasse 8, 86653 Monheim 
OT Rehau

ja

5 Monheim 5 / Flotzheim Feuerwehrschulungsheim, 
Grießstraße 11, 86653 Mon-
heim OT Flotzheim

ja

6 Monheim 6 / Itzing Feuerwehrgerätehaus, Ober-
buck 11, 86653 Monheim 
OT Itzing

nein

7 Monheim 7 / Weilheim Ehem. Schule, Rehauer 
Straße 6, 86653 Monheim 
OT Weilheim

ja

8 Monheim 8 / Wittes-
heim

Feuerwehrgerätehaus, Am 
Sattlerbuck 7, 86653 Mon-
heim OT Wittesheim

ja

Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3

Stimmbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und 
genaue Anschrift

barrierefrei 
ja/nein

1 Buchdorf 1 / Pfarr- und 
Jugendheim

Pfarr- und Jugendheim, Kir-
chgasse 1, 86675 Buchdorf

ja

2 Buchdorf 2 / Neubau 
Schule

Neubau Schule, Römerweg 
9, 86675 Buchdorf

ja

Stimmbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und 
genaue Anschrift

barrierefrei 
ja/nein

1 Tagmersheim 1 / Schu-
le

Schule Tagmersheim, Ernst-
Graf-von-Moy-Platz 1,   
86704 Tagmersheim

ja

2 Tagmersheim 2 / Blos-
senau

Sportheim Blossenau, Rö-
merstraße 51, 86704 Tag-
mersheim OT Blossenau

ja

wort sowie jeweils die ersten zehn 
Bewerber oder Bewerberinnen der 
zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung der 
Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung.
Die wählende Person gibt ihre 
Stimme in der Weise ab, dass sie 
auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.
Der Stimmzettel muss von der 
wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im 
Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

6. Wähler und Wählerinnen, die ei-
nen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der 
Wahlschein ausgestellt ist,
a)  durch Stimmabgabe in einem 

beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises/der kreisfreien 
Stadt oder

b)  durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Gemein-
de (Verwaltungsgemeinschaft) ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzette-
lumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann 
ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Das gilt auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich 
in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zum Eu-
ropäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Euro-
pawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).
Monheim, 13.5.2019

Ferber 
2. Bürgermeisterin

Nr. 4 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 

Monheim, Tel.: 0 90 91 / 90 91 - 0 
von Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch 

entgegen genommen, wenn zeit-
gleich eine größere Anlieferung statt-
findet. Die Gebühren hierfür sind 
sofort zu bezahlen.

Nr. 5 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 9.00 
bis 13.00 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 6 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr und 
am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 7 Jahresversammlung der 
Waldgenossenschaft 
Wittesheim

Die Waldgenossenschaft Wittes-
heim hält an folgendem Termin ihre 
Jahresversammlung ab: 

am Freitag den 24.5.2019 um 
20.00 Uhr im Gasthaus Pfefferer

Ossiander Erich
i. V. Ferber 

2. Bürgermeisterin

B) GEMEINDE BUCHDORF, 
DAITING, RÖGLING UND 
TAGMERSHEIM 

Nr. 1 Wahlbekanntmachung 
zur Europawahl am 
Sonntag, 26. Mai 2019 

1.  Am 26. Mai 2019 findet in der 
Bundesrepublik Deutschland die 
Wahl zum Europäischen Parla-
ment statt.  
Die Wahl dauert von 8.00 – 18.00 
Uhr.

2.  Die Gemeinde Buchdorf ist in 
folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:
siehe Tabelle 2
Der Briefwahlvorstand/Die Brief-
wahlvorstände tritt / treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses 
um 16.30 Uhr in
Briefwahl Buchdorf 1, Schule 
Buchdorf (Besprechungsraum), 
Römerweg 9, 86675 Buchdorf 
Briefwahl Buchdorf 2, Schule 
Buchdorf (Computerraum), Rö-
merweg 9, 86675 Buchdorf
zusammen.

2. Die Gemeinde Daiting bildet ei-
nen Wahlbezirk. Der Wahlraum 
befindet sich in dem Alten Raiffei-
sengebäude, Natterholzer Straße 
6, 86653 Daiting.
Der Wahlraum ist barrierefrei. 
Der Briefwahlvorstand/Die Brief-
wahlvorstände tritt / treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses 

um 16.30 Uhr in Briefwahl Dai-
ting, Musikheim, Natterholzer 
Straße 6, 86653 Daiting zusam-
men.

2. Die Gemeinde Rögling bildet ei-
nen Wahlbezirk. Der Wahlraum 
befindet sich in der Gemeinde-
kanzlei, Badgasse 8, 86703 Rög-
ling
Der Wahlraum ist nicht barriere-
frei. 
Der Briefwahlvorstand/Die Brief-
wahlvorstände tritt / treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses 
um 16.30 Uhr in Briefwahl Rög-
ling, Gemeindekanzlei (Sitzungs-
saal), Badgasse 8, 86703 Rögling 
zusammen.

2. Die Gemeinde Tagmersheim ist in 
folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:
siehe Tabelle 3
Der Briefwahlvorstand/Die Brief-
wahlvorstände tritt / treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.30 Uhr in Briefwahl 
Tagmersheim, Schule Tagmers-
heim, Ernst-Graf-von-Moy-Platz 
1, 86704 Tagmersheim zusam-
men.

3. In den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 14.4.2019 bis 5.5.2019 
übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem die Wahlbe-
rechtigten zu wählen haben.

4. Jede wahlberechtigte Person kann 
nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis sie eingetragen ist.
Die Wähler und Wählerinnen ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürger/Unions-
bürgerinnen einen gültigen Iden-
titätsausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung ist auf 
Verlangen bei der Wahl abzuge-
ben.
Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jeder Wähler und 
jede Wählerin erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt.
Jeder Wähler und jede Wählerin 
hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält je-
weils unter fortlaufender Num-
mer die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die er-
sten zehn Bewerber oder Bewer-
berinnen der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der 
Bezeichnung der Wahlvorschlags-
berechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.
Die wählende Person gibt ihre 
Stimme in der Weise ab, dass sie 
auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.
Der Stimmzettel muss von der 
wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum 

gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im 
Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

6. Wähler und Wählerinnen, die ei-
nen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der 
Wahlschein ausgestellt ist,
a)  durch Stimmabgabe in einem 

beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises/der kreisfreien 
Stadt oder

b)  durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Gemein-
de (Verwaltungsgemeinschaft) ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzette-
lumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann 
ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Das gilt auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich 
in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zum Eu-
ropäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Euro-
pawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).
Monheim, 13.5.2019

Vellinger 
Erster Bürgermeister 

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister 

Mittl 
Erste Bürgermeisterin 

Schnell 
Erster Bürgermeister 

DER BEWEIS!
Die Anzeige wird gelesen. 
Denn Anzeigen wirken – auch 
bei Ihren Kunden.
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Tel. [0906] 78 06-80


